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ſicherungspflichtig wurde ) erſt nach dem 35 . Lebens⸗
jahr begonnen haben , gelten beſondere Beſtim⸗
mungen hinſichtlich der erforderlichen Markenzahl .

Die Altersrente beträgt in Lohnklaſſe J 110 . 40 „ / jährl .
„ I 40

7 III 170 . 40 „ 5
15 IV 200 . 40 „ 7

5 V 230 . 40 „
Vom f. 10. 1919 bis Ende 1920 wird zu jeder Alters⸗

rente eine montliche Zulage von 20 % bezahlt .
Sind Beitragsmarken verſchiedener Klaſſen verwendet ,

ſo richtet ſich die Höhe der Altersrente nach dem Durch⸗
ſchn ' ttsbetrag der geſamten Beiträge . Sind über 1200 Bei⸗
tragswochen nachgewieſen , ſo ſcheiden die überzähligen Bei⸗
träge der niedrigſten Lohnklaſſe aus .

Altersrentenempfänger müſſen für jede Woche ver⸗
ſicherungspflichtiger Beſchäftigung , welche nach Ge⸗
währung der Rente verrichtet wird , Marken weiter⸗
kleben , bezw . müſſen für dieſelben weitergeklebt werden .
Bei ſpäter eintretender Erwerbsunfähigkeit erhöht ſich da⸗
durch die in Invalidenrente umzuwandelnde Alters⸗
rente naturgemäß ganz bedeutend . Würde nicht weiterge⸗
klebt , könnte die Anwartſchaft auf Invalidenrente verloren
gehen .

13 . Kapitel .

Bezüge der Hinterbliebenen .
à) Allgemeines .

§ 1252 . Hinterbliebenenfürſorge , — das ſind Witwen⸗
( oder Witwer ) renten , Waiſenrenten , Witwengeld und
Waiſenausſteuer — wird gewährt , wenn der Verſt orbene zur
Zeit ſeines Todes die Wartezeit für die Invalidenrente er —
füllt und die Anwartſchaft aufrechterhalten hat , Witwengeld
und Waiſenausſteuer nur , wenn außerdem die Witwe zur
Zeit der Fälligteit der Bezüge ſelbſt die Wartezeit für die
Invalidenrente erfüllt und die Anwartſchaft aufrecht er
halten hat .



Das im 10. Kapitel Seite 27 ( § 1253 und Reichsgeſetzblatt
1918 Nr . 186 § 2 und 3) Geſagte gilt ſinngemäß auch hier .

Ferner ſagt dieſelbe Verordnung in § 4:
„ Stirbt ein Verſicherter oder ein zum Bezug einer Hinter⸗

bliebenenrente oder eines Witwengeldes Berechtigter , ohne ſeinen
Anſpruch erhoben zu haben , und iſt er an der Erhebung durch
Kriegsverhältniſſe verhindert geweſen , ſo ſind zur Geltend⸗
machung des Anſpruchs und zum Bezuge der auf die Zeit bis
zum Todestag entfallenden Beträge nacheinander berechtigt der
Ehegatte , die Kinder , der Vater , die Mutter , die Geſchwiſter ,
wenn ſie mit dem Berechtigten zur Zeit ſeines Todes in häus⸗
licher Gemeinſchaft gelebt haben .

Verhinderung der Hinterbliebenen durch Kriegsverhältniſſe
iſt auch anzunehmen wenn ein Verſicherter als Angehöriger der
bowaffneten Macht des deutſchen Reiches oder eines mit ihm ver —
bündeten oder befreundeten Staates an dem gogenwärtigen Kriege
teilgenommen hat ( § 15 Bürgerliches Geſetzbuch ) und während
dieſer Teilnaßme verſtorben , oder wenn er während dieſer Teil⸗
nahme vermißt geweſen und ſein Tod nachträolich feſtaoftellt
worden iſt . Das Hindernis ailt als weggefallen mit dem Schluſſe
des Kalenderjahres , das dem Jahre folat , in dem der Krieg be⸗
endet iſt , oder mit dem Taqe einer früheren Eintragung des
Todestages in das Sterberegiſter oder einer früheren gericht⸗
lichen Todeserklärung . Der § 3 Abſ . 3 dieſer Verordnung findet
Anwendung . “

Verordnung vom 28. 3. 18 Reichsgeſetzblatt Nr . 46 beſtimmt
in § 2:

Wenn der Vexſicherte als Angehöriger der bewaffneten Matht
des deutſchen Reichs oder eines mit ihm verbündeten oder be⸗
freundeten Stagtes an dem gegenwärtigen Kviege teilaenommen
hat ( § 15 Bürgerliches Geſetzhuch ) und während dieſer Teilnahme
veyſtorben , oder wenn er während dieſer Teilnahßme vermißt ge⸗
meſen und ſein Tod nachträalich feſtgeſtellt woyden iſt , gilt der
Bevachtigte im Sinne des § 1253 RVO . als behindert den Antrag
rechtseitig zu ſtellen .

Das Hindernis ailt als weggefallen mit dem Schluſſe des
Kalenderfjahrs , das dem Jahre folat . in dem der Krieg beondet
iſt , oder mit dem Tage einer früheren Eintraaung des Tades⸗
falls in das Sterberegiſter oder einer früheren gerichtlichen
Todeserkläruna .

Das Vorſtehende gilt entſprechend fün Verſicherte , die nicht
zur bewaffneten Macht gehören , wenn ſie ſich bei ihr aufgehalten



Or

haben oder ihr gefolgt ſind , oder wenn ſie in die Gewalt des
Feindes geraten ſind .

§ 3: Unter den Vorausſetzungen des § 2 Abſ . 1 und 3 be⸗
ainnt die Ausſchlußfriſt für den Antrag auf Witwengeld nach

1300 RVO . mit dem in § 2 Abſ . 2 bezeichneten Zeitpunkt .

Iſt eine Witwe innerhalb der letzten drei Monate der vor⸗
ſtehend oder der im § 1300 der RBO . vorgeſchriebenen Friſt in⸗

folge von Kriegsverhältniſſen verhindert geweſen , den Anſpruch
auf das Witwengeld geltend zu machen , ſo gilt der An⸗
6 0 als rechtzeitig erhoben , wenn er vor dem Ablauf von

3 Monaten nach dem Wegfall des Hinderniſſes geltend gemacht
worden iſt . “

§ 1260 . Nach dem Tode der verſicherten Ehefrau eines

erwerbsunfähigen Ehemanns , die den Lebensunterhalt

ihrer Fam ' lie ganz oder überwiegend aus ihrem Arbeits⸗

verdienſte beſtritten hat , ſteht den ehelichen Kindern unter

fünfzehn Jahren Waiſenrente und dem Manne Witwer⸗

rente zu , ſolange ſie bedürftig ſind .

Für die Waiſenrente gilt dies auch , wenn zur Zeit des

Todes der Verſicherten die Ehe nicht nnehr beſtand

§ 1261 . Nach dem Tode e ' ner verſicherten Ehefrau ,
deren Ehemann ſich ohne geſetzlichen Grund von der häus⸗

lichen Gemeinſchaft ferngehalten und ſeiner väterlichen

Unterhaltungspflicht entzogen hat , ſteht den ehelichen Kin⸗

dern unter fünfzehn Jahren Wiſenrente zu , ſolange ſie be⸗

dürftig ſind .
Dies gilt auch , wenn zur Zeit des Todes der Verſicherten

die Ehe nicht mehr beſtand und der Ehemann ſich ſe ' ner

bäterlichen Unterhaltpflicht entzogen hat .

§ 1262 . Sinterläßt der Verſicherte elternloſe Enkel

unter fünfzehn Jahren , deren Unterhalt er ganz oder über⸗

wiegend boſtritten hat , ſo ſteht ihnen eine Waiſenrente zu ,

ſolange ſie bedürftig ſind .
§ 1298 . Die Witwen⸗ und Wͤtwerrenten fallen bei der

Wiederver weg .
§ 1299 . D' e Waiſenrente fällt weg , ſobald die Waiſe das

fünfzehnte Lebensjal yr vollendet .

§ 1300 . Der Anſpruch auf das Witwengeld verfällt ,
wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach dem Tode des



Ehemanns gemacht wird . ( War der verſtorbene Ehemann

Kriegsteilnehmer , ſo kommt der Witwe unter Umſtänden
die Kriegsbeſtimmung zu §S 1253 zugute . )

Bis zum 31 . Dezember 1930 werden auf die Wartezeit
für den Anſpruch auf Hinterbliebenenbezüge auch die nach
dem früheren Invalidenverſicherungsgeſetz entrichteten

Beiträge angerechnet . Nach dieſem Zeitpunkt kommen auf
die Wartezeit nur die für die Zeit nach dem 1. Januar 1912

entri chteten Beiträge in Anrechnung .
Für die Bemeſſung der Hinterbliebenenbezüge wird

zur Berechnung des Grur Ibetrages der Invalidenrente die

für die Zeit nach dem 1. Januar 1912 an fünfhundert Bei

tragswochen fehlende Zahl aus den höchſten nach dem bis⸗

herigen Invalidenverſicherungsgeſetz entrichteten Beiträge
ergänzt . Reicht die Zahl der h ' erzu entrichteten Beiträge
nicht aus , ſo gilt für die fehlenden die Lohnklaſſe J. Für
die Steigerungsſätze ſindnur die Beiträge
anzurechnen , die für die Zeit nach dem 1. Januar
1912 geleiſtet worden ſind .

b) Die Witwenrente .

§ 1258 . Witwenrente erhält die dauernd in⸗
valide Witwe noch dem Tode ihres verſicherten Mannes .

Als invalide gilt die Witwe , die nicht imſtande ift , durch
eine Tätigkeit , die ihren Kröften und Fähigkeiten entſpricht
und ihr unter billiger Berückſichtigung ihrer Ausbildung

8 bisl herigen Lebensſtellung zugemutet werden kann , ein
Drittel deſſen zu erwerben ,

555
körperlich und geiſtig ge⸗

ſunde Frauen derſelben Art mit ähnlicher Ausbildung in

derſelben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen .
Witwenrente erhält auch die Witwe , die nicht dauernd

inval ' de iſt , aber während 26 Wochen ununterbrochen inva⸗
lide geweſen iſt oder die nach Wegfall des Krankengeldes
invalide iſt , für die weitere Dauer der Invalidität ( Witwen⸗
krankenrente ) .

Anmerkung : Alſo die Witwe braucht hier nicht

ſelbſt verſichert geweſen zu ſein , im Gegenſatz zum Witwen

geld .



Höhe der Witwenrente .

Die Witwenrente ( auch Witwerrente ) ſetzt ſich zu⸗

ſammen aus dem Reichszuſchuß von 50 äſowie einem

Anteil , den die Verſicherungsanſtalt zu leiſten hat . Dieſer

Anteil beträgt : Drei Zehntel des Grundbetrags und der

Steigerungsſätze der Invalidenrente die der Ernährer ( oder

die Ernährerin ) der Familie zur Zeit ſeines Todes bezog

oder be . Invalidität bezogen hatte .

8190
iglich der Gewährung von Witwerrente wird

auf § 1260 ( Kapitel 13 a) verwieſen .
inder Berückſichtigung des Artikels 69 des Ein⸗

führungsgeſetzes zur Reichsverſicherungs sordnung erleiden

die Berechnungen der Grundbeträge und der Steigerungs⸗
ſätze eine Einſchränkung gegenüber der Berechnung der In⸗
valldenrente . ( Siehe nächſter Abſatz . )

Beiſpiel der Bezüge der Hinterbliebenen .
Die Bezüge der Hinterbliebenen eines verſtorbenen

Verſicherten , der von 1895 bis 1920 ( alſo 26 Jahre ) in der
l. bezw . 5 . Klaſſe verſichert WIr würden ſich etwa wie folgt
berechnen :

Beiträge 4. Klaſſe von 1895 bis Ende 1899 260

5 5 5 1900 % „ 1941 62

5. „ 1912 ( erhöhte Beſträge ) bis
Ende 1920 8 . . % 1408

Hiernach berechnet ſich der Grundbetrag , dem
500 zu Grunde zu legen ſind , aus den

letzten 468 M arken und 32 Marken 5. Klaſſe , welche vor
dem 1. 1. 4912 geklebt wurden ,

alſo 500 mal 20 % 100 .

Zur Rentenſteigerung Däären nur
die nach dem 1. 1. 1912 geklebten Marken be⸗
78 werden , das ſind obige 468 Marken mit

dem Steigerungsſatz von 12 3 , macht „ 5616

zuſammen / 156 . 16
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Hiervon 3 Zehr itel , gibt 46,85 und mit dem Reichs
zuſchuß von 50 %/ zuſammen : 96,85 , jährliche Witinen
rente .

Vom 1. 10 . 1919 bis Ende 1920 wird zu jeder Witwen⸗
rente bezw . Witwenkrankenrente eine monatliche Zulage
von 10 %/ bezahlt .

Hätte die Witwe noch 5 Kinder unter 15 Jahren , ſo
würden die Waiſenrenten zuſammen betragen ( ſiehe Kap .
idggddsdd l
Rechnet man obige Witwenrente mit J996185
hierzu , ſo würde in dieſem Falle jährl ' ch die Sa . 3388 . 85
an die Witwe der Kinder bezahlt werden . Dabei muß aber
hinzugefügt werden , daß die Witwe , um Witwenrente be⸗
ziehen zu können , ſelbſt invalide ſein muß .

Wenn beim Tode des verſicherten Ehemanns die Witwe
noch Verwerbsfahig iſt, ſo ſteht ihr zu dieſem Zeitpunkt keine
Witwenrente zu ; aber ſie kann einen Beſche ' d beanſ ſpruchen ,um zu erſehen, wie hoch die Rente iſt , für den Fall , daß ſie
ſpäter invalide wird . Dieſen Beſcheid nennt man

„Auwartſchaftsbeſchel 82

Hat dieſe Witwe aber dann ſpäter durch eigene Bei⸗
tragsleiſtung die Wartezeit für die

85595
denrente erfüllt ,

ſo wird die letztere gewährt , welche höher als die Witwen⸗
rente ſein würde .

c) Die Waiſenrenten .
§ 1259 . Waiſen renteé erhalten nach dem Tode des

verſicherten V aters ſeine ehelichen Kinder unter 15 Jahren
und nach dem Tode einer Verſicherten ihre vaterloſen Kin⸗
der unter 15 Jahren . Als vaterlos gelten auch uneheliche
Kinder .

Bezüglich der Waiſenrenten nach §S 1260 , 1261 und 1262
ſiehe Seſte 35 .

8 18
Höhe der Waiſenrenten .

Der Jahresbetrag der Waiſenrente ſetzt ſich zuſammen
aus dem Reichszuſchuß von 25 / für jedes Kind , ſowie
einem Anteil der Verſicherungsanſtalt .



Dieſer Anteil beträgt für jede Waiſe drei Zwanzigſtel
des Grundbetrags und der Stoigerung J5ſätze der Invaliden⸗

rente, die der Ernährer zur Zeit f eines Todes bezog oder
bei Inval iditat bezogen hätte .

Beiſpiel : Legt man die Beitragsleiſtung des Bei⸗

ſpiels im Kapitel 13 Abſ . b auch hier zu Grunde , ſo würde

ſich die Berechnung der Waiſenrente , der 5 Kinder unter 15

Jahren wie folgt ſtellen :

a ) 5 mal 25 / Reichszuſchuß . 125 . — ( ſ .

b) 5 mal 120 des Grundbetrages und der Stei⸗
gerungsſätze der Invalidenrente des verſtor⸗
benen Ernährers ( in dieſem Falle /½0

S

242, . — 6

d) Das Witwengeld .
Das Witwengeld wird

3510
Tode des verſicherten Ehe⸗

mannes nur einmal bezahl „ wenn dieſer die Wartezeit für
die Invalidenrente erfüll 155und die Anwartſchaft aufrecht⸗
erhalten har . Weiter iſt erforderlich , daß die
Witwe zur Zeit des Todes ihres Ehemannes ebenfalls
ſelbſt die Wartezeit für die Inval denrente erfüllt und
die Anwartſchaft aufrecht erhalten hat .

Wird dieſe Witwe ſpäter erwerbsunfähig , ſo erhält ſie
dann die eigene Invalidenrente , vorausgeſetzt ,

daß ſie die Anwartſchaft auf dieſe Rente erhalten hat . Vergl .
Kapitel 5 und 7. )

Höhe des Witwengeldes .
Als Weietwengeld wird der Jahresbetrag der Witwen⸗

0
966

hrt . Nach dem vorſtel ) enden Beiſpiel ſind dies
95 —100 ½¼, welchen Betrag die

1511
0 alsbald nach dem

Tode des Manfter ausbezahlt erhält . Es iſt dies als ein

Sterbegeld zu betrachten und ſtell. einen Erſatz dar für die

frühere Erſtattung der Hälfte der vom verſtorbenen Ehe⸗
mann geleiſteten Beiträge .
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e) Die Waiſenausſteuor .
Die Auszahlung der Waiſenausſteuer wird fällig bei

Vollendung des 15 . Lebensjahres des Kindes , wird nur
einmal bezahlt und beträgt den achtfachen Monatsbetrag
der bezogenen Waiſenrente .

901ach, dem Beiſpiel Abſatz e
würde ſie für jedes Kind etwa 32 / betragen .

Nach § 1252 wird die Waiſernausſteuer nur gewährt
wenn die Witwe zur Ze ' t der Fälligkeit ſelbſt die Wartezeit
für die Invalidenrente erfüllt und die Anwartſchaft aufrecht
erhalten hat .

Im Hinblick auf das im Kapitel 13 unter a, b, e und d
Geſagte iſt allen Frar 2 welche früher verſicherungspflichtig
beſchäftigt waren und für die auch bereits einmal Marken
geklebt wurden , dringend zu empfehlen , dafür zu ſorgen , daß
ſie der Wohltaten der

Finarbliebencunperſiherung teilhaft
werden . ( Leſe und

18

Ehrengabe an Kriegerwitwen
und ⸗Waiſen ( Krieg Sfürſorge ) .

Die Gün 0 rſicherungs sanſtalt Baden hat unter dem
1. 2. 1915 mit Genehmigung des Landesverſicherungsamtes
beſchloſſen :
1. Neben der geſetzlichen Hinterbliebenenverſorgung wird

für einen im Kriegsdienſt gefallenen oder erkrankten
und an den Folgen dieſer Krankheit verſtorbenen Ver⸗
ſicherten eine Beihilfe gewährt

Ahdie Witve 0 /½
an jede Wa ſe 29 %

2. Vorausſetzung für die G ewähru ing der Hil lfe iſt , daß der
Gefallene oder Verſtorbene zur Zeit ſeines Todes die
Anwartſchaft erhalten und die Wartezeit für die Inva⸗

lidenrente erfüllt hat .
8. Das Geſuch um Gewährung dieſer Hilfe iſt durch die

Vermittlung Gemeindebehörde der Anſtalt einzu⸗
deichen.
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